
 

Teilnehmerfragen Webinar 

Energiepreis aktuell: Abgaben und Umlagen 2026 

 

Referenten: Marek Fritz 

 

Hinweis: Bei den hier nachfolgend dargestellten Informationen handelt es sich lediglich um einen allgemeinen 
Überblick. Dieser ersetzt keine konkrete rechtliche Beratung im Einzelfall!  

 

1. Sind die 5 ct/kWh  inkl. Netznutzungsentgelte, Abgaben und Steuern? 
 

Die gezeigten 5,106 ct/kWh enthalten Abgaben, Steuern und Umlagen. Netznutzungsentgelte sind 
nicht enthalten. 

 
2. Beziehen sich die Entlastungsmöglichkeit bzgl. §19 Strom NEV-Umlage auf 

den Gesamtverbrauch des Unternehmens oder ist das standortbezogen zu 
betrachten? 
 
Die Entlastungsmöglichkeit bezieht sich auf den einzelnen Zählpunkt und ist damit 
standortbezogen zu betrachten. 
 

3. Industriestrompreis: Großhandelspreis (Vorfahr): 
Ist das ein Forward (z.B. Cal26) gemeint oder sind da Spotpreise die 
Referenz 

 
Nach aktuellem Diskussionsstand soll auf das Future (base) für das entsprechende Kalenderjahr 
abgestellt werden. Der konkrete Referenzpreis würde sich dann aus dem Jahresmittelwert des 
vorangegangenen Kalenderjahres ergeben. 
 

4. Enthält der Industriestrompreis bereits Netznutzungsentgelte, Abgaben und 
Stromsteuern? 

 
 Nein, der Industriestrompreis bezieht sich rein auf den Markt-Anteil des Strompreises. 
 
5. Gibt es Vorgaben, wie die Übertragungsnetzbetreiber die Reduktion der 

Netzentgelte an die Verbraucher weitergeben müssen? 
 
Ja, die Übertragungsnetzbetreiber sind über ein straffes Regelwerk reguliert. 
 

6. Meines Erachtens wird es für 2026 noch keine finanzielle Auswirkung durch 
den Industriestrompreis geben, weil die Antragstellung erst ab 2027 
möglich ist. Damit müsste es rückwirkend für 2026 zu einer Erstattung 
kommen. Wie sehen Sie das? 
 
Korrekt, der Industriestrompreis würde voraussichtlich erst im Folgejahr beantragt, bewilligt und 
ausgezahlt werden.  
 

  



 

7. Warum geht der Zuschuss der Übertragungsentgelte von -0,5 bis 3 ct/kWh? 
(warum minus) 

 
Beide Zahlen sind negativ, die verständlichere Schreibweise wäre wohl „-0,5 bis -3 ct/kWh“ 
 

8. Wie wird die kommende Umlage für die Gasturbinenkraftwerke zur 
Netzstabilität betrachtet? 
 
Ob und in welcher Form bzw. Höhe eine Umlage zur Finanzierung der Kraftwerksstrategie 
eingeführt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Über die geplante Finanzierung der 
Kraftwerksstrategie sind noch keine Details bekannt. 
 

9. Wenn das Unternehmen berechtigt ist und eine Beihilfe (über 50% des 
Stromverbrauchs) bekommt, ist man dann verpflichtet im Folgejahr diese 
Entlastung wieder in das Unternehmen/ in Energiesparmaßnamen zu 
investieren? 

 
Nach aktuellem Diskussionsstand ist vorgesehen, dass die Gegenleistungen binnen 48 Monaten 
nach Gewährung der Beihilfe umgesetzt werden. 
 

10. EU ETS 2: 
Wird somit der CO2 Preis, zum Beispiel mit der Lieferung von Erdgas, eine 
lieferantenspezifische Preiskomponente? 
Lieferant A hat zu 80 gekauft und gibt das weiter. 
Lieferant B kauft zu 100 und gibt dieses weiter. 
 
Korrekt. Lieferanten bepreisen die CO2-Beschaffung unterschiedlich. Hierbei ist zu beachten, 
dass es neben der Auktions-Phase (Preise 55-65 EUR) auch eine Festpreise-Phase zu 68 EUR 
geben wird. 

Es ergeben sich mehrere Szenarien:  

 Ein Lieferant A kauft nur zur Festpreis-Phase und verrechnet daher 68 EUR 
 Ein Lieferant B kauft ausschließlich in der Auktions-Phase und verrechnet 

diesen weiter 
 Ein Lieferant C kauft in beiden Phasen und verrechnet diesen Preis Mischpreis 

Welches Preisniveau sich in der Auktions-Phase bildet ist aktuell sehr ungewiss. 

 
 

11. Gibt es auch Entlastungen für Kommunen? 
 
Einige Entlastungen stehen grundsätzlich auch für Kommunen offen, z.B. die Steuerentlastung für 
viele BHKW, die Reduktion der §19 StromNEV-Umlage oder die Tatbestände der 
Netzentgeltreduktion wie die atypische Netznutzung. 
 

12. Wann steht der CO2-Preis für 2026 fest? Was bedeutet Preiskorridor?  
 

Der Preiskorridor definiert bei den Versteigerungen zunächst die zulässige Spannbreite der 
Gebote, und zwar von 55 € bis 65 €. Wie sich die Gebote in diesem Korridor verteilen, ist derzeit 
noch nicht sicher. Daher steht auch der endgültige CO2-Preis erst nach Ablauf des Lieferjahres 
und der Beschaffung aller notwendigen Zertifikate fest, also Anfang 2027.  

 
 
 


